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Kapitel 1

Einführung

A. Anlass der Arbeit

In einem „durch standardisierte Massengeschäfte geprägten Wirtschaftsleben“1

soll kollektiver Rechtsschutz eine effektive Rechtsdurchsetzung im Zivilprozess 
ermöglichen, indem gleichgelagerte Ansprüche und Interessen eines Kollektivs in 
einem Verfahren gemeinschaftlich verfolgt werden.2 Als Reaktion auf massenhaft 
erhobene Einzelklagen im Nachgang des sog. „dritten Börsengangs“ der Deutschen 
Telekom AG3 und des sog. „Dieselskandals“4 ist der kollektive Rechtsschutz in den 
rechtspolitischen Fokus gerückt. Das hat zu einem Ausbau kollektiver Rechts
schutzinstrumente in Deutschland geführt. Aufschwung bekam diese Entwicklung 
durch die Einführung der Musterfeststellungsklage im Jahr 2018. Sie erreichte ihren 
Höhepunkt mit Einführung des Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetzes (VDuG) 
im Jahr 2023, mit dem die Verbandsklagenrichtlinie5 in nationales Recht umgesetzt 
und die erste kollektive Abhilfeklage in Deutschland eingeführt wurde.

Stets im Fokus dieser Rechtsentwicklung stand der Verbraucherschutz. Nur am 
Rande der Gesetzgebungsverfahren wurde diskutiert, ob auch Ansprüche von Un
ternehmen im Wege der Kollektivklagen durchsetzbar sein sollten. Einige Stimmen 
aus der Literatur und Praxis sprachen sich für die Einbeziehung entsprechender 
Ansprüche aus.6 Kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden „KMU“) wurden 

1 Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer zivilprozessualen Mus
terfeststellungsklage vom 11. 05. 2018, BT-Drs. 176/18, S. 1.

2 Zu Begriff und Funktion des kollektiven Rechtsschutzes: Geiger, Kollektiver Rechts
schutz, S. 18 und S. 26 ff.; Koch, in: Meller-Hannich, Kollektiver Rechtsschutz, S. 55 f.

3 Zum Sachverhalt siehe Möllers/Wolf, BKR 2021, 249, 249 f.
4 Zum Sachverhalt siehe Witt, NJW 2017, 3681, 3681.
5 Richtlinie 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen 

zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/ 
22/EG vom 25. November 2020 (im Folgenden „Verbandsklagenrichtlinie“), ABl. L 409, 
S. 1 ff.

6 Gsell, Stellungnahme zum Entwurf des VRUG, S. 13 f.; Halfmeier, ZRP 2017, 201, 202; 
Meller-Hannich, NJW-Beil. 2018, 29, 30; Röthemeyer, Stellungnahme zum Entwurf des 
VRUG, S. 1; Vollkommer, MDR 2018, 497, 498; Pressemitteilung des DAV, PM 16/18 vom 
14. 06. 2018, abrufbar unter www.anwaltverein.de/de/newsroom/pm-16-18-nachgebessert-an-
den-falschen-stellen-enttaeuschende-ueberarbeitung-zum-musterfeststellungsgesetz, zuletzt be-
sucht am 08. 12. 2024. Auch der 72. DJT beschloss mehrheitlich, dass sich kollektiver 

www.anwaltverein.de/de/newsroom/pm-16-18-nachgebessert-an-den-falschen-stellen-enttaeuschende-ueberarbeitung-zum-musterfeststellungsgesetz


dabei aus der Gruppe der Unternehmen besonders hervorgehoben.7 Auch die Eu
ropäische Kommission hatte bereits im Jahr 2011 in einem Arbeitsdokument zum 
kollektiven Rechtsschutz statuiert, dass ein wirksamer Zugang zum Recht „vor 
allem für kleine und mittlere Unternehmen“ zu gewährleisten sei.8

Trotz dessen fanden Ansprüche von KMU nur sehr begrenzt Eingang in den An
wendungsbereich der eingeführten Kollektivklagen. Zwar schloss der unveröffent
lichte Referentenentwurf zur Musterfeststellungsklage die Durchsetzung von Unter
nehmensansprüchen noch nicht aus.9 Das im Jahr 2018 erlassene Gesetz beschränkte 
sich jedoch auf Ansprüche oder Rechtsverhältnisse zwischen Verbrauchern10 und 
einem Unternehmen.11 Bei der Umsetzung der rund zwei Jahre später erlassenen 
Verbandsklagenrichtlinie in das deutsche Recht fanden klägerseitige Unternehmens
interessen zumindest in begrenztem Maße Berücksichtigung. In ihrem Koalitions
vertrag hatten die Regierungsparteien der 20. Legislaturperiode des Deutschen Bun
destags (2021 bis 2025) vereinbart, auch kleinen Unternehmen die mit der Umsetzung 
der Richtlinie einzuführenden Klagemöglichkeiten zu eröffnen.12 In überschießender 
Umsetzung der Richtlinie wurde folglich in das VDuG aufgenommen, dass Unter
nehmen, die weniger als zehn Beschäftigte haben und deren Jahresumsatz oder Jah
resbilanz zwei Millionen Euro nicht übersteigt (im VDuG als „kleine Unternehmen“ 
bezeichnet; im Folgenden: „Kleinunternehmen“13), als Verbraucher im Sinne des 

Rechtsschutz auch auf den Unternehmensverkehr erstrecken soll, vgl. Ständige Deputation des 
DJT, Verhandlungen des 72. DJT, K69. In diese Richtung auch: Welling, Was kann die Ver-
bandsklage vom KapMuG lernen, S. 283.

7 Krausbeck, DAR 2017, 567, 569; Meller-Hannich, NJW-Beil. 2018, 29, 30; Petrasincu/ 
Unseld, NJW 2022, 1200, 1200; Stadler, ZHR 2018, 623, 633. Für Österreich: Kolba, in: 
Anzenberger/Klauser, Kollektiver Rechtsschutz, S. 231. Die kleinen Unternehmen hervorhe
bend: Röthemeyer, VDuG, § 1 Rn. 12.

8 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Öffentliche Konsultation: Kollektiver 
Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen Ansatz vom 04. Februar 2011, 
SEK(2011) 173 endg., Rn. 26.

9 Halfmeier, ZRP 2017, 201, 202; Meller-Hannich, Gutachten A 72. DJT, S. 49; Stadler, 
ZHR 2018, 623, 633.

10 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum verwendet.
11 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12. Juli 

2018, BGBl. 2018 I Nr. 26, Art. 2 Nr. 5.
12 Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, Koali

tionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP) vom 7. Dezember 2021, 
S. 84, abrufbar unter www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2 
021-2025.pdf, zuletzt besucht am 08. 12. 2024.

13 Die Bezeichnung als „Kleinunternehmen“ erfolgt zur Abgrenzung von den „kleinen 
Unternehmen“ im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh
men, ABl. L 124, S. 36 ff. (im Folgenden: „Empfehlung 2003/361/EG der Europäischen 
Kommission“), die andere Schwellenwerte als § 1 Abs. 2 VDuG für die Definition dieser 
Unternehmensgruppe vorsieht, vgl. dort, Art. 2 Abs. 2.
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VDuG gelten.14 Auf diese Weise wurde KMU aus zwei Gründen jedoch nur ein sehr 
begrenzter Zugang zur Kollektivklage eröffnet.

Erstens sind die Verbandsklagen des VDuG, trotz der Gleichstellung von 
Kleinunternehmen mit Verbrauchern, im Ergebnis Verbraucherklagen geblieben 
und B2B-Klagen aus ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen. Der Begründung 
des Gesetzesentwurfs ist zu entnehmen, dass die als Verbraucher geltenden Klein
unternehmen ihre Ansprüche dann zur Verbandsklage anmelden können, wenn der 
Rechtsstreit ihre Ansprüche oder Rechtsverhältnisse gleichermaßen betrifft, wie die 
der Verbraucher.15 Dem entsprechend sind ausschließlich bestimmte Verbraucher
verbände im VDuG klageberechtigt. Von ihnen ist jedoch keine Klageaktivität zu 
erwarten, die ausschließlich im Interesse von Kleinunternehmen liegt.16

Zweitens wurde mit den maßgeblichen Schwellenwerten lediglich ein Teil der 
Unternehmensgruppe berücksichtigt, die mit dem Begriff „KMU“ assoziiert wird. 
Zwar existiert keine allgemeingültige Definition des Begriffs der KMU,17 da er 
Unternehmen verschiedener Rechtsformen und verschiedener Produktions- und 
Industriezweige lediglich unter dem gemeinsamen Merkmal einer bestimmten 
Größe zusammenfasst und für die Messung von Unternehmensgröße keine adäquate 
Maßeinheit besteht.18 Allerdings werden mit dieser Unternehmensgröße verschie
dene qualitative Merkmale assoziiert, wie beispielsweise begrenzte finanzielle 
Ressourcen19 und ein hoher Personenbezug in der Unternehmensstruktur20, sowie 
bestimmte quantitative Eigenschaften, die sich auf die Unterschreitung bestimmter 
Schwellenwerte beziehen.21 Aus diesen Merkmalen ergeben sich verschiedene De
finitionsmöglichkeiten.22 Zur einheitlichen Anwendung des Begriffs im europäi

14 § 1 Abs. 2 VDuG.
15 Bundesregierung, Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richt

linie (EU) 2020/1828 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbrau
cher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (Verbandsklagenrichtlinienumsetzungs
gesetz – VRUG) vom 24. 04. 2023 (im Folgenden „Entwurf des VRUG“), BT-Drs. 20/6520, 
S. 69.

16 Zur Anwendung des VDuG auf B2B-Klagen unten Kapitel 2 B. I. 5.
17 Ihlau/Duscha, Besonderheiten bei der Bewertung von KMU, S. 3.
18 Bergmann, Unternehmensgröße, S. 15.
19 IDWPS, IDW S 2008, Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertung, 

Rn. 158; Trenkle, Digital Transformation in SME, S. 25 f.
20 Ihlau/Duscha, Besonderheiten bei der Bewertung von KMU, S. 6; Trenkle, Digital 

Transformation in SME, S. 25.
21 Ihlau/Duscha, Besonderheiten bei der Bewertung von KMU, S. 3; Philipps, Unterneh

mensgröße, S. 28 f.
22 Beispielsweise KMU-Definition des IfM Bonn seit 01. 01. 2016, abrufbar unter www. 

ifm-bonn.org/definitionen-/kmu-definition-des-ifm-bonn, zuletzt besucht am 08. 12. 2024; De-
finition kleiner und mittelgroßer Kapitalgesellschaften in § 267 Abs. 1 und Abs. 2 HGB; re-
lative KMU-Definition des Bundeskartellamts, vgl. Bundeskartellamt, Merkblatt über Ko-
operationsmöglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen, Stand März 2007, abrufbar 
unter www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Merkblaetter/Merkblatt%20-%
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http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Merkblaetter/Merkblatt%2520-%2520Kooperationsm%25C3%25B6glichkeiten%2520f%25C3%25BCr%2520KMUs.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2

